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Verkehrssicherungspflicht des Eigentümers
Von RA Dr. Keno Zimmer

Neue Immobiliensoftware

Zunächst sollte der Vermieter in Erfahrung
bringen, welche Schutzgesetze und techni­
schen Normen er bei der Überprüfung des

Zustands seiner Immobilie beachten sollte.
Er wird dabei auf zahlreiche Überraschun­

gen stoßen. Welcher Vermieter kennt schon
die DIN 1988-8, wonach Warmwasser­

speicher regelmäßig zu warten sind? Sollte
es ihm gelungen sein, die Normen für die
Überprüfung seiner Gebäude zusammen­
zutragen, wird sich das Gefühl der Resigna­
tion einstellen. Im Zweifel muss er nämlich
bis zu 160 ßereiche überprüfen. Diese
tatsächlich in den gebotenen Zeitinterva lef"

Damit sind die den Grundstückseigentümer
und Vermieter treffenden Verkehrssiche­

rungspflichten jedoch bei Weitem nicht

aufgezähll. Zahl und Ausmaß der in diesem

Bereich bestehenden Pflichten sind enorm,
wobei ihr Umfang nicht allein durch ge­
setzliche Vorgaben bestimmt wird. Der
zur Verkehrssicherung Verpflichtete hat

vielmehr selbstständig zu prüfen, ob und
welche Sicherungsmaßnahmen zur Ver­

meidung von Schädigungen notwendig sind
und dann die erforderlichen MaBnahmen
eigenverantwortlich zu treffen, auch wenn
gesetZliche oder andere Anordnungen,
Unfallverhütungsvorschriften oder techni­
sche Regeln wie DIN-Normen seine Sorg­
faltspflichten durch Bestimmungen über

Sicherheitsmaßn ahmen konk retisieren.
Solche Bestimmungen enthalten zumeist
keine abschließenden Verhaltensanfor­

derungen gegenüber den Schutzgütern,
können aber zur Feststellung von Inhalt und

Umfang bestehender Verkehrssicherungs­

pflichten herangezogen werden. Der Eigen­

tümer kann seine Verkehrssicherungspflicht
an einen Verwalter, Mieter oder Haus­
meister übertragen. Er sollte dies allerdings

schriftlich festlegen. Nur so kann er bei
einem Schadensfall beweisen, pflichtgemäß

gehandelt zu haben.

Geht es um die Sicherung eines zu Wohn­
zwecken dienenden Hauses vor Gefahren,

die bei der ordnungsgemäßen Nutzung
Dritter an Eigentum und Körper drohen
können, so hat der Grundstückseigentümer
alle zumutbaren Maßnahmen zu treffen, die
geeignet sind, einen Schadenseintritt zu ver­
meiden. Zu diesen Maßnahmen gehört es,
bei Schnee oder Eis die Zugänge zum Haus
(Wege. Treppen) entsprechend zu streuen.
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Weitere Informationen unter:
www.f1owfacl.dejecrm.

Eine wertvolle Unterstützung erfährt der
Makler durch die mitdenkende Software:
Einzelne Aufgaben, die zur professionellen

und erfolgreichen Vermarktung notwen­
dig sind, führt die Software selbst durch
oder gibt entsprechende Hinweise, was
noch zu tun ist. Für einen schnellen Start
profitieren lmmobilienvermarkter ebenso
von einer besonders einfachen Über­

tragung ihrer Objekte in Immobilienpor­

tale und dem komfortablen Import von
bestehenden Daten zum Beispiel aus

Outlook und ImmobilienScout24.

sam werden so Erfolge vom Interessen­
tenkontakt bis zum Notartermin geschaf­

fen", erläutert der Vorstandsvorsitzende
Klaus Kapperl.
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"Wir sind stolz, eine mobile CRM-Software
mit modernster Technologie präsentieren
zu können, die ein Ziel hat: den Makler­
erfolg zu steigern. Dafür setzen sich Flow­
fact Success Manager proaktiv für den

Anwender ein. Sie begleiten den Makler

vor allem in der Anfangsphase. Gemein-

Die Flowfact AG -Anbo­
bilien CRM-Software - präsentiert eine
neue Generation von Immobiliensoftware.
In dem neuen Produkt "Flowfact eCRM
direet" werden erstmals Leistung und
Design miteinander verbunden. Dank der
onlinebasierten Technologie ist die Soft­
ware flexibel von unterwegs aus einsetz­
bar. Gleichzeitig sind der Komfort und die
Leistungsfähigkeit einer Desktop-Anwen­
dung gegeben. Präzise auf die Arbeits­
abläufe eines Maklers abgestimmt, för~

dert sie die Immobilienvermarktung und
steigert den Unternehmenserfolg.

Das Recht der Verkehrssicherungspflichten durchdringt alle Lebensbereiche. Dies

gilt insbesondere für den Bereich der Vermietung von Immobilien. Die Anforderun­

gen der Rechtsprechung an die Überwachung potenzieller Gefahrenquellen bei

Grundstücken und Gebäuden sind hoch, wobei auffällt, dass Grundstückseigen­

tümer und Vermieter nur selten beziehungsweise unzureichend über den Umfang

der sie treffenden Pflichten informiert sind.
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